
Wie prüfst Du den rechtfertigenden Notstand 
(§ 34 StGB)?

NotstandslageI. 

Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut1. 

Gegenwärtigkeit der Gefahr2. 

NotstandshandlungII. 

Nicht-anders-Abwendbar1. 

Interessenabwägung2. 

Angemessenheit3. 

VerteidigungswilleIII. 


